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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 004-2017
Vorstossart: Interpellation
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2017.RRGR.36

Eingereicht am: 17.01.2017

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Sancar (Bern, Grüne) (Sprecher/in)

 

 

  

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Nein 

RRB-Nr.:  
Direktion: Polizei-
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Free-Tibet: Verletzung des Verhältnismäs

Am Sonntag, 15. Januar 2017, demonstrierte auf dem Bundesplatz auf dem roten Teppich wä
rend des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping eine Gruppe für China und seine 
Politik. Gleichzeitig demonstriere auch eine Gruppe
ckung der Minderheiten und 
ten sie aber buchstäblich weg, sobald sie auf dem unteren Teil des Bärenplatzes Tibet
schwenkten. Eine junge Frau
Tibet!» riefen. Sie demonstrierten gegen die aktuelle Politik der Volkrepublik China betreffend 
den Status von Tibet. 

Die Schweiz verlangt von ihren 
scheut sie sich nicht, mit einem Polizeieinsatz dieselben Rechte zu missachten
kommt einem Verrat an unseren Werten von Demokratie und Freiheit gleich. Die Polizei schützt 
und sichert demonstrativ das Recht des Stä
Schwachen und Benachteiligten zu verletzen. Kein Rechtsstaat darf sich eine solche Doppelm
ral leisten, schon gar nicht,
geht. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:
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26.01.2017 

vom  
- und Militärdirektion  

Nicht klassifiziert 

Tibet: Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips in Bern 

Am Sonntag, 15. Januar 2017, demonstrierte auf dem Bundesplatz auf dem roten Teppich wä
rend des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping eine Gruppe für China und seine 
Politik. Gleichzeitig demonstriere auch eine Gruppe tibetischer Aktivistinnen gegen die Unterdr
ckung der Minderheiten und die Verletzung der Menschenrechte. Polizisten in Kampfmontur ja
ten sie aber buchstäblich weg, sobald sie auf dem unteren Teil des Bärenplatzes Tibet
schwenkten. Eine junge Frau wurde abgeführt, ebenso ein tibetischer Aktivist, nur weil sie «Free 
Tibet!» riefen. Sie demonstrierten gegen die aktuelle Politik der Volkrepublik China betreffend 

von ihren Partnerländern die Einhaltung der Men
mit einem Polizeieinsatz dieselben Rechte zu missachten

kommt einem Verrat an unseren Werten von Demokratie und Freiheit gleich. Die Polizei schützt 
und sichert demonstrativ das Recht des Stärkeren und nimmt dabei in Kauf, die Rechte der 
Schwachen und Benachteiligten zu verletzen. Kein Rechtsstaat darf sich eine solche Doppelm

, wenn es um die für alle gleichermassen gültigen Menschenrechte 

ird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

I 
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Am Sonntag, 15. Januar 2017, demonstrierte auf dem Bundesplatz auf dem roten Teppich wäh-
rend des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping eine Gruppe für China und seine 

tibetischer Aktivistinnen gegen die Unterdrü-
Verletzung der Menschenrechte. Polizisten in Kampfmontur jag-

ten sie aber buchstäblich weg, sobald sie auf dem unteren Teil des Bärenplatzes Tibet-Fahnen 
wurde abgeführt, ebenso ein tibetischer Aktivist, nur weil sie «Free 

Tibet!» riefen. Sie demonstrierten gegen die aktuelle Politik der Volkrepublik China betreffend 

die Einhaltung der Menschenrechte, gleichzeitig 
mit einem Polizeieinsatz dieselben Rechte zu missachten. Dieser Einsatz 

kommt einem Verrat an unseren Werten von Demokratie und Freiheit gleich. Die Polizei schützt 
rkeren und nimmt dabei in Kauf, die Rechte der 

Schwachen und Benachteiligten zu verletzen. Kein Rechtsstaat darf sich eine solche Doppelmo-
wenn es um die für alle gleichermassen gültigen Menschenrechte 
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1. Vertritt der Regierungsrat die Meinung, dass es verhältnismässig ist, Menschen von der Po-
lizei festnehmen und abführen zu lassen, wenn sie nach Freiheit und Demokratie rufen und 
bekannte Symbole bei sich tragen? 

2. Stimmt es, dass die Polizei Anwohner von Zufahrtsstrassen aufgefordert hat, die Tibet-
Fahnen vom Fenster ihrer Wohnungen zu entfernen? Welche rechtliche Grundlage gibt es 
dafür, wenn dies stimmt? 

3. Wird der Regierungsrat wegen des Vorgehens der Polizei gegen friedliche Demonstranten 
eine Untersuchung einleiten? 

4. Wie viele Personen wurden insgesamt festgenommen, nach welchen Kriterien wurden sie 
festgenommen, und was geschieht mit ihren Daten? 

5. Der Helikopterlärm übertönte die Rufe der tibetischen Demonstrierenden auf dem Bären-
platz. Welchen Auftrag musste dieser tief fliegende Helikopter erfüllen? 

Begründung der Dringlichkeit: Die Öffentlichkeit muss dringlich über das Vorgehen der Polizei während 

des Empfangs des chinesischen Präsidenten in Bern informiert werden. Rechtliche Konsequenzen sind 

nicht ausgeschlossen. 


